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Werner Schulblatt.
Zehnter Jahrgang.

Bern Tamstag den 9. Juni. 1877.

Dieses wöchentlich einmal, je Samstags, erscheinende Blati kostet sranko durch die ganze Schweiz jährlich Fr. 5. 2V, halbjährlich Fr. 2. 70. — Bestellungen
nehmen alle Postämter an, außerdem die Expedition und die Redaktion. — Einrücknngsgebiihr : Die zweispaltige Peripetie oder deren Raum IS Ct.

Minimalunterrichtsplan für die bcrn. Primärschule.
Die Entwürfe der neuen Unterrichtspläne für drei- und

mehrtheilige, für zweitheilige und für nngetheilte oder Gesummt-
schulen sind soeben erschienen und werden nun von den Kreis-
synoden dnrchzuberathen sein. Wir theilen den letzten, den

Plan für nngetheilte Schulen, der zugleich als Minimalplan
für sämmtliche Schulen gelten soll, hienach wörtlich mit. Der-
selbe bildet die Grundlage, das Fundament für allen Unterricht
und wird deßhalb am meisten die Aufmerksamkeit ans sich lenken.

Er lautet:
I. Kìeligionsuntcrricht.

Erstes Schuljahr.
Der Religionsunterricht fallt mit dem erzählenden An-

schaunngsunterricht zusammen.

Zweites bis viertes Schuljahr.
Für diese Zeit gilt der Unterrichtsplan für die erste

Unterrichtsstufe drcitheiliger Schulen mit Ausnahme des pro-
pädeutischen Unterrichts im ersten Sommerhalbjahr.

Fünftes und sechstes Schuljahr.
Geschichtsbilder aus dem alten und neuen Testament in

zwei Kursen.
a. Aus dem alten Testament: Elieser, Jsaak, das Haus

Jakobs zieht nach Aegypten, Mose Berufung, Auszug
aus Aegypten, Gesetzgebung, die Kundschafter, Ruth,
Saul wird König, David und Jonathan, Absalom, der

König Salomo, der Prophet Elia, Eleasar, Matthias,
k. Aus dem neuen Testament: Johannes der Täufer, die

Weisen aus dem Morgenlande, Jesus tritt sein Lehramt
an, Wahl neuer Jünger, Gleichuiß vom Säemann,
Gleichniß vom Pharisäer und Zöllner, Gleichniß von der
Versöhnlichkeit, von der Demuth, Jesu Mutter und
Brüder, Jesus in Bethanien, Jesus beim Gastmahl eines

Pharisäers, Zachäus, Jesu Einzug in Jerusalem, Jesus
in Gethsemane, Jesu Verurtheilung, Kreuzigung und
Tod Jesu, Jesus erscheint den Jüngern auf dem Wege
nach Emmaus, Stephanus.

Memorirstoff nach dem Unterrichtsplan für die zweite
Unterrichtsstufe dreitheiliger Schulen.

Siebentes bis neuntes Schuljahr.
Leben und Lehre Jesu, Wirksamkeit der Apostel.
Memorirstoff nach dem Unterrichtsplan für die dritte und

Unterrichtsstufe dreitheiliger Schulen.

II. Sprachunterricht.
Unterschule.

-le. Anschauungsunterricht.
Erstes S-chuljahr.

a. Einläßlichere Betrachtung und Besprechung
einzelner Gegenstände in Schule, Haus und Um-

gebung zur Bildung richtiger Vorstellungen. Benennen
und Verbinden derselben zu einfachen Sätzcheu.

Die Gegenstände sind in Wirklichkeit oder in guter
Abbildung vorzuweisen.

t>. Im unmittelbaren Anschluß an die vorigen Uebungen

sind bekannte oder leicht vorweisbare Gegenstände aufzu-
suchen, welche mit den augeschauten und aufgefaßten in
irgend einer Hinsicht verwandt sind B- durch Ort
oder Zeit, Form oder Farbe, Bestimmung oder Zuberei-
tuug :c.). Richtiges Benennen der Gegenstände und An-
gäbe ihrer auffallenden Bestimmungen. Verbindung der

Vorstellungen zu einfachen Sätzchen unter Einübung der

Einzahl- und Mehrzahlform. Gegen Ende des Schul-
sichres auch schriftliche Einübung der Wörtergruppeu und

Sätzchen.
a. Belebung und Ergänzung des beschreibenden Auschanungs-

Unterrichts durch einfache Erzählungen zur Bildung
der Phantasie, des Gemüths und der Sprachkrafl.

Zweites Schulja h r.
a. Erweiterung des Gesichtskreises durch wied e r h olte A n -

schauunng und vollständigere Auffassung be-

bereits betrachteter und durch Herbeiziehuug neuer Gegen-
stände in Schule, Haus und Umgebung. Richtiges Be-
nennen und Verbinden der Vorstellungen zu einfachen

Sätzen.
Auch auf dieser Stufe sind die Gegenstände oder ihre

Abbildungen vorzuweisen.
I>. Im Anschluß au die einläßlichere Besprechung einzelner

Gegenstände werden andere, verwandte Gegenstände unter
Angabe ihrer hervorragender» Bestimmungen aufgesucht.

Richtiges Benennen der Vorstellungen und Verbindung
derselben zu Sätzen, in denen allmälig alle Grundformen
des einfachen Satzes in Anwendung kommen,

o. Einfache Erzählungen zur Belebung und Ergänzung
des beschreibenden Anschauungs-Unterrichts und zur För-
derung der Sprachkrast.

Drittes und viertes Schuljahr,
a. Zusammenfassen sämmtlicher Urtheile über einen ange-

schauten und aufgefaßten Gegenstand nach einem bestimmten
Schema und dadurch Bildung zusammenhängender, ein-
fach er Beschreibungen über einzelne Gegenstände

aus den Kreisen der Schule, des Hauses und der Um-
gebung, wobei sowohl leblose Dinge, als auch Pflanzen
und Thiere, sowie Beschäftigungen der Menschen und

Naturerscheinungen in Betracht kommen sollen,

d. Besondere Uebung in der Auffassung und Anwendung der

Grundformen des zusammengesetzten Satzes,
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jedoch ohne grammalische Erörterung der betreffenden
Sprachsormen zur Ausbildung eines sichern Sprachgefühls,

v. Behandlung von Erzählungen, welche die Iprachkraft
fördern und das rechte Verhalten von Kindern in ihren
mannigfachen Verhältnissen zu Gott, den Menschen und

zur Natur lebendig veranschaulichen.

R, Schreiben und -Lesen.

Erstes Schuljahr.
1. Vorübungen.

u. Uebung des Gehörs und der Sprach or g ane
zur Befähigung des Schülers, theils ein vorgesprochenes
Wort rein nachzusprechen und es in seine Elemente auf-
zulösßn, theils aus den Elementen das Ganze rasch und
sicher wiederzubilden.

ll. Uebung des AugeS und der Hand zur Befähi-
gung des Schülers, theils die zum Schreiben nothwendigen
Formelememe an der Hand wirklicher Gegenstande richtig
aufzufassen, theils sie sicher darzustellen und miteinander
zu verbinden.

2. Schrciblescn.

n. Auffassen, Lesen und Schreiben der kleinen Schreib-
buchstaben nach ihrer Ichreibleichtigkeit an einfachen
Wörtern: Uebung derselben an Wörtern und Satzchen.

ì>. Auffassen, Lesen und Schreiben der großen Schreib-
buchstaben und Uebung derselben an Wörtern und
Sätzen.

Zweites Schuljahr,
a. Beendigung des Schreiblesens durch Einführung der

D r ucks ch r i st.
1. Aussassen, liefen und Abschreiben der kleinen Druck-

buchstaben an Wörtern und Satzchen.
2. Aussassen, Lesen und Abschreiben der großen Druck-

buchstaben an Wörtern und Sätzchen.

Ib. Schreiben und Lesen im Dienste des An-
s ch a u u n g s - U n ter richtS.
1. Schreiben und Lesen aufgefaßter Namen und ganzer

Wörtergruppen bis zum richtigen 'Niederschreiben der-
selben ans dem Gedächtniß.

2. Schreiben und Lesen von Sätzen, die aus diesen
Wörtern gebildet werden, unter EinPrägung der in
den Sprachübungen aufgefaßten Grundformen des ein-
fachen Satzes.

3. Lesen einfacher Erzählungen, welche vom Lehrer münd-
lich vorgetragen und durch erläuterndes Abfragen von
den Schülern bereits aufgefaßt worden sind, bis zum
mechanisch fertigen und richtigen Vortrag derselben.

Drittes und viertes Schuljahr,
a. Vor- und Nachlesen von Sprachstücken aus

dem Lesebuch.
1. Lesen einfacher Beschreibungen gleicher oder ähnlicher

Gegenstände, wie sie im Anschanungs-Unterrichl zur
mündlichen Behandlung gekommen.

2. Lesen von Erzählungen und einfachen Gedichten theils
vor, theils nach ihrer erläuternden Betrachtung bis
zur sichern Wertigkeit und Sinngemäßheit des Vertrages.

U. Schreiben einzelner mündlich behandelten
Lesestücke. Als Hanptübungen gelten einerseits das

Nachschreiben aus dem Gedächtniß, anderseits das

Ausschreiben in der Form freier Reproduktion. Letztere

Uebung ist namentlich Sache des vierten Schuljahres,
o. Lesen und Schreiben von Sätzen, deren Inhalt

dem Anschauungs-Unterricht entnommen ist und welche
die in den Sprechübungen zur Anwendung kommenden
Grundformen des zusammengesetzten Satzes aus dem

Wege des Beispiels und der Nachahmung zum sichern

Eigenthum des Schülers machen.

Anmerkung. Bei allen schriftlichen Uebungen ist von Ansang an
theil» ans richtige Haltung des Körpers und der Schreiborgane, theils aus
saubere Ausführung, sowie aus die Rechtschreibung und Satzzeichnung mög-
lichste Sorgfalt zu verwenden. Zur Unterstützung der Rechtschreibung kann
das Buchstabiren während des dritten Schuljahres eingeübt werden. Bei den

eigentlichen Sprachübungen hat sich der Lehrer von Ansang an der Schrift-
spräche zu bedienen, die auch in allem übrigen Unterricht, sobald möglich,
zur Unterrichtssprache werden soll.

Oberschule.

Uutcre A b t hcil u u g.

N. Spralstüöunge».

Den Mittelpunkt sämmtlicher Sprachübungeu bilden die

Mnsterstücke des Lesebuches. Diese sind so auszuwählen, daß

sie ihrem Inhalte nach die Förderung der allseitigen Geistes-

bildung wirksam zu unterstützen vermögen und ihrer Form nach

die prosaische und poetische Sprachdarstcllung zur Anschauung

-bringen. In jedem Schuljahr werden einzelne, besonders ge-

eignete Lesestücke memorirt und rezitirt. Die poetischen Stücke

dieser Stufe sind ans eine kleinere Zahl und aus leichtere epische

und lyrische Gedichte zu beschränken.

Bei Behandlung der Lesestücke ist auf ein volles, allseitiges
Verständniß derselben hinzuwirken, damit die Schüler einerseits
den geistigen Gehalt derselben sich aneignen, anderseits sie zu

mannigfachen Uebungen im mündlichen und schriftlichen Ge-
dankenansdrnck verwerthen können.

a. Das Lesen. Die weitere Förderung des lantrichtigen,
d. h. reinen und deutlichen, sowie des verständigen, d. h.

sinngemäßen Lesens ist eine Hauptaufgabe dieser Unter-
richtsstnfc, ans deren Lösung die Schule allen Nachdruck

zu legen hat.
U. Das Sprechen. Die Sprechsertigkeit ist ;n fördern

einerseits dadurch, daß die Schüler durchweg zu voll-
ständigen sprach rich tig en Antworten, anderseits
dadurch, daß sie nach der Auffassung eines Lesestückes zur

mündlichen Reproduktion desselben angehalten

werden, wobei der fertige, zusammenhängende Vortrag
möglichst anzustreben ist.

o. Das Schreiben bezieht sich namentlich ans Er zäh-
lungen und Beschreibungen; es ist entweder ein

Nachschreiben oder ein Ausschreiben oder ein

eigentliches A u f setze n.
Das 'Nachschreiben besteht in der schriftlichen Dar-

stellung memorirler oder diktirter stücke; es bezweckt die

Förderung einer richtigen Orthographie und Interpunktion
und ist stets mit der Eorrektur nach dem Buche zu ver-
binden.

Das Aufschreiben ist die stilistische Hanptübung
dieser Stufe. Als freie Reproduktion schließt es

sich in Stoss und Form enge an das Gegebene an und

befähigt dadurch den Schüler zu leichten Umbildungen,
in denen bald eine Aenderung der grammalischen Form
(insbesondere der Zahl-, Personal- oder Zeitform) ein-

tritt, bald eine Znsammenziehung des Lesestückes zur ge-

drängten Angabe des Hauptinhaltes stattfindet.

Das Aussetzen bethätigt mehr die produktive Seite
des Schülers und besteht auf dieser Stufe hauptsächlich

in einfachen Nachbildungen, welche sich an gegebene Muster-
stücke anlehnen, und deren Stoff theils dem Gebiete der

übrigen Unterrichtsgegenstände, namentlich dem realistischen,

theils dein Erfahrnngskreise des Schülers zu entnehmen ist.

(Fortsetzung folgt.)



Schulnachrichten.
Bern. R e g i c r n n g s r a t h s - V c r h a n d l u n g e n.

Es werden öprozentige Beiträge bewilligt: 1. der Gemeinde

Jegenftorf an den auf 75,000 Fr. angeschlagenen Bau eines

neuen Schnlhauses; 2. der Gemeinde Lanterbrnnnen an die

Erstellung eines neuen Dachstnhls und Daches auf dem Schul-
Hause im Hintergrund.

— Borletzten Samstag versammelte sich in Münchenbnchsee
der bern. Tnrnlehrerverein. Die Betheiligung von Seite der

Bereinsmitglieder war nicht sehr stark; dafür entschädigte die

Anwesenheit der ersten Seminaristenklasse, verschiedener Lehrer
vom Ort und des Hrn. Schulinspektors Martig. Anger den

ordentlichen Geschäften lagen eine Reihe sehr ergiebiger Trat-
landen vor, die den Tag vorab zu einem Tag ernster, ange-
strengter Arbeit, aber gerade dadurch auch zu einem erhebenden
und begeisternden machten.

Vorerst trug Hr. Turnvater Niggeler ein gründliches und

durchsichtiges Referat über das Wesen und die Gliederung
der speziellen Tnrngatmng der „Ordnungsübungen" vor und
diente damit namentlich der theoretischen Aufklärung dieser oft
nicht- oder mißverstandenen und doch so schönen und fruchtbaren
Turnart. 'Räch Darlegung von Wesen, Zweck und Bedeutung
der Ordnungsübungen, dieser speziellen Schöpfung Spieß'ens,
entwickelte der Redner in logischer Folge die Reihe, den Reihen-
körper, das Reihenkörpergefüge und das Gefüge von Reihen-
körpergefügen in ihren mannigfachen Erscheinungsformen und
mit ihren vielgestaltigen Modulationen bis hinauf zum Tanz-
und Liederreigen. Die praktische Ausführung dieser Darlegungen
deuteten die Illustrationen an, welche Hr. Balsiger mit 40
Zöglingen der 2. Seminaristentlasse ausführte; deuteten an,
sagen wir, denn wie hätte es möglich sein sollen, in der kurzen

Zeit einer Stunde ein so ergiebiges und weitläufiges Gebiet,
wie die Ordnungsübungen, eingehend durchzuarbeiten. Diese
Andeutungen aber boten in Bezug ans Auswahl, Betriebsweise,
Disciplin, Präcision und Leistungsfähigkeit des Anregenden und

EmpfehlenSwerthen so viel, daß dieselben nngetheilten Beifall
fanden und Lehrern und Schülern warm zu verdanken sind.
Nebenbei wurde auch aus eine rationelle Betriebsweise und

Pflege des Gehens ernstlich aufmerksam gemacht, und das mit
Recht, oenn nur zu oft wird gerade diese Fnndamentalübung
des Turnens mangelhaft gelehrt und gepflegt.

Ein weiteres Haupttraktandum bildeten die Entwürfe der

eidgen. Tnrnkommission betreffs Einführung des Turnunterrichts,
Heranbildung von Turnlehrern und Dispensation vom Turnen,
worüber Hr. Scheuner referirte. Das Resultat dieser VerHand-
lung waren folgende Beschlüsse:

a. Der bern. Turnlehrerverein begrüßt die Entwürfe mit
Freuden.

d. Im Interesse der guten Sache, resp, um die Durch-
führnng zu ermöglichen, glaubt sie eine Reduktion der

obligatorischen Turnstunden von 120 auf 80 per Jahr,
sowie eine Milderung in der Forderung geschlossener
Turnränme geboten,

o. Bei der h. Erziehungsdirektion ist dahin zu petitionireu,
sie möchte durch eine außerordentliche Turninspektiou den

im Kanton obligatorischen Turnunterricht so weit fördern,
daß er auch den eidgen. Vorschriften entspricht.

Hr. Turnlehrer Balsiger brachte hierauf einen interessanten
und orientirenden Vortrag über Tnrnliteratnr, bei welcher Ge-
legcnheit er sämmtliche ihm im Seminar zur Verfügung
stehenden zahlreichen Turnschriften vorwies. Welch' ein Reich-
thum von Arbeit auf diesem speziellen Gebiet der Erziehung
zeigte sich da; welch' cine terra incognita für so viele Lehrer!
Wer einen richtigen Turnunterricht ertheilen will, muß sich an
die Führer machen und sich bei ihnen berathen; ohne Fühlung
mit ihnen erlahmt und verirrt sich der Unterricht. Wir hoffen

einen Auszug aus dem sehr ansprechenden Referat in diesem

Blatte mittheilen zu können.

Hr. Sekretär Frieden erstattete schließlich einen kurzen Be-
richt über den Bestand und die Thätigkeit des Vereins seit
seiner Gründung im Jahr 1864. Bon den 37 Mitgliedern,
welche den Verein in's Leben riefen, sind 7 gestorben (Leizmaun,
Dändliker, Maron, Jenzer, Meinen, Moser, Harri) und 4
ausgetreten. Gegenwärtig zählt der Verein 78 Mitglieder, von
denen 5 in Münchenbuchsee aufgenommen wurden. In 14
Hauptversamlnlnngen wurde eine Menge wichtiger VerHand-
lungen gepflogen und tüchtig gearbeitet. Von 1870 an, d. h.

mit der Obligatorischerklärung des Turnens in den Primär-
schulen, trat eine Pause ein in der Thätigkeit des Vereins,
bis ihn der notorisch mangelhafte Zustand unseres Schulturnens
im Jahr >875 zu neuen „Anlaufen" für seine idealen Zwecke

veranlaßte, die nun allerdings nicht überall in'S System passen.

Der Tnrnlehrerverein hat durch seine eigene Thätigkeit, durch

Veranstaltung von Turnfestchen, durch Petitionen bei den Be-
hörden nicht wenig zur Förderung einer allseitigen Erziehung
beigetragen; er wird sich deßhalb auch in Zukunft ein offenes
und entschiedenes Wort mitzureden erlauben, wo es sich um
die von ihm verfochtenen Prinzipien handelt. —

Indem wir untergeordnetere Gegenstände übergehen, bleibt
uns noch übrig, der 2. Seminaristenklasse ihre wackere Turn-
stunde und der 1. Klasse ihre Anwesenheit bei den VerHand-
lnngcn und ihren frischen Gesang bestens zu verdanken. Mögen
sie, wenn sie einst selbst Lehrer sind, recht oft unsern VerHand-
lungen beiwohnen, denn das Feld der Arbeit ist groß, der

Arbeiter aber sind wenige!
Schwyz. Das Erziehnngsdepartement dieses KantonS hat

mit Rücksicht auf die vom Bund zu gewärtigenden Vorschriften
über Einführung des Turnunterrichts sämmtliche Bezirks- und

Gemeindeschulräthe per Zuschrift eingeladen, mit Beginn des

laufenden Schuljahres die einleitenden Schritte zu treffen zur
Durchführung folgender Bestimmungen:

1. Der Turnunterricht ist für alle Knaben der Primärschule
obligatorisch.

2. In den ersten zwei Klassen beschränkt sich derselbe auf
die einfachsten Freiübungen, welche leicht auch im Schul-
zimmer vorgenommen werden und ohne an eine bestimmte

Zeit gebunden zu sein, beim Uebergauge von einem Lehr-
fache ^zum andern eine erfrischende Abwechslung bieten
können.

3. Von der dritten Klasse an werden die Freiübungen viel-
seitiger und mannigfaltiger. Im Sommer schließen sich

an dieselben die wichtigsten Ordnungsübungen und die

Tnrnspiele an. Wöchentlich werden hiefür mindestens

zwei halbe Stunden verwendet, welche je nach der Witte-
rung so ausgewählt werden, daß die Uebungen im Freien
stattfinden können.

4. Als Lehrmittel wird empfohlen: „Turnschnle für den

militärischen Vornnterricht der schweizerischen Jugend",
und „Niggeler Tnriischule".

5. Bei den Jahresprüfungen werden auch die Leistungen
im Turnunterrichte gebührend berücksichtigt.

In Begleitung dieser Vorschriften sagt das Erziehnugs-
département u. A. :

„Wir müssen gestchen, daß wir abgesehen von der Heran-
bildung unserer vaterländischen Jugend zu einem wehrtüchtigen
Volke, auch vom Standpunkte der Schule, des Unterrichts und
der Erziehung ans mit diesen Bestrebungen einig gehen. Mir
Recht macht man vielfach der bisherigen Volksschule den Vor-
wnrs, sie habe nicht den ganzen Menschen erzogen, indem sie

in der That nur bestrebt war, den Geist des Kindes zu bilden,

während sie die körperliche Entwicklung nicht blos vernachlüßigte,

sondern derselben durch übermäßige geistige Anstrengungen sogar

hemmend entgegentrat. Ihrem wahren Zwecke, den ganzen



— 104 —

Menschen nach Geist nnd Körper ;n ergehen, wird daher mm
die Schnle entgegengeführt dnrch den Turnunterricht oder den

militärischen Vornmerricht."
Thurgau. Bis dieses Frühjahr kannte dieser Kanton das

Tnrnen in der AlltagSschute nicht, nnd war derselbe selbst in
der Sekundärschule blos als unverbindliches Fach aufgenommen.
Der „Entwurf der eidgen. Tnrnkommission" hat nun nach einer
Korresp. im „Püd. Beob." den Regierungsrath zu einer Ber-
ordnung veranlaßt, welche den Turnunterricht auf 1. Mai als
obligatorisches Fach in die Primärschulen eingeführt hat.

„ Die Verordnung bestimmt, daß sämmtliche Kinder (Knaben
und Mädchen des 4., 5. und 6. Schuljahres) dem Tnrnunler-
richt beizuwohnen haben. Es fehlt uns also noch der Ausban
nach unten nnd oben. Begreiflicherweise fällt es schwer, für die

Stufe vom 7.—9. Schuljahr während dem Sommer von den

4 wöchentlichen Unterrichtsstunden 2 Turnstunden zu gewinnen.
Wäre einmal die Möglichkeit geboten, auch im Winter zu tnrnen,
so wäre der Schwierigkeit leicht abzuhelfen, da bekanntlich das
7. bis 9. Schuljahr im Winter wieder znr Alltagsschnle ver-
pflichtet sind.

Einen wesentlichen Vorzug hat unsere Verordnung vor
den ähnlichen Erlassen anderer Kantone; es ist dies die Be-
stimmung, daß auch die Mädchen zum Turnen beigezogen
werden müssen. Das Mädchenturnen also obligatorisch! Gewiß
ein beachtenSwerther Fortschritt, wenn man bedenkt, wie noth-
wendig besonders eine physische Kräftigung der weiblichen Jugend
ist, und wie lange die daherige einstimmige Forderung von
Pädagogen und Aerzten unbeachtet geblieben^. Es beweist diese

Bestimmung neuerdings, daß unser Kanton immer etwas zaghast
nnd zurückhaltend an die neuen Fragen herangeht, sie aber dann
voll und ganz angreist und vor der konsequenten Durchführung
nicht zurückschreckt." —

Solothurn. Am 24. Mai versammelte sich in Ölten der

Kantonallehrerverein hauptsächlich zur Berathung des Schul-
artikels in der Bundesverfassung. Auf ein ausführliches Referat
von Hrn. Zehnder wurden nach dem „S.-Landb." folgende
Beschlüsse gefaßt:

I. Der Stand des schweizerischen Volksschulwesens, wie
er sich aus der Schulstatistik nnd aus den Rekrnlenprüsungen
ergibt, verlangt, daß er dnrch ein eidgenössisches Volksschnlgesetz,
wie es der Artikel 27 der Bundesverfassung zuläßt, gehoben
werde.

II. In demselben wünschen die Lehrer folgende Bestim-
münzen niedergelegt:

a. Bezüglich der Schulpflicht.
1. Die Schulzeit dauert vom 7. bis 15. Altersjahre nnd

umfaßt jährlich 40 Schulwochen à 30 Stunden im
Winter und 20 im Sommer.

2. An dieselbe schließt sich die obligatorische Fortbildungs-
schule für Knaben vom 15. bis 18. Altersjahre mit
wöchentlich 4 Stunden während der Wintermonale vom
1. November bis 1. April.

3. Die Anzahl der Schüler darf in Gesammtschulen die

Zahl 60, in getrennten Schulen die Zahl 70 nicht über-
steigen.

st. Bezüglich der Lehrer.
1. Die Lehrer erhalten ihre Ausbildung nach zurückgelegter

Vorbildung in den Kantonen und in eidgenössischen
Lehrerbildnngsschulen.

2. Die Freizügigkeit ist den Lehrern im ganzen Gebiete der
Eidgenossenschaft gesichert.

3. Die Amtsdauer beträgt 6 Jahre.
4. Die Besoldung eines Lehrers soll in richtigem Verhält-

niß stehen ;n dem Verdienst von Berufsarten mit gleicher
Vorbildung.

5. Der Unterricht wird von weltlichen Lehrern ertheilt.
6. Der Bund gründet eine allen Lehrern verbindliche eid-

genössische Alters-, Wittwen- und Waisenkasse.

e. Bezüglich der Schnlaufsicht.
1. Die kantonalen Schulgesetze nnd Lehrmittel »ntertiegen

der Genehmigung des Bundes.
2. Der Bund unterstützt Lehrmittelansstellungen.
3. Die Schnlanssicht führen fachmännische kantonale In-

spektoren unter der Eontrolle des Bundes.
Die Lehrmittelansstellung, welche des Interessanten Vieles

bot, wurde ans zweckmäßige Weise mit dem Berein verbunden.

Zwischen den Verhandlungen nnd dem Mittagessen besuchten

die Lehrer die Tnrnschnle der Dltner Bezirksschnle. Mit allge-
meinem Interesse betrachteten sie die gewandten und eleganten

Uebungen der Schüler. —- Manch' entschiedenes nnd offenes

Wort würzte das gemüthliche Mahl.

Bei Lehrer Hürlimann in Rikon-Effretikon (Kt. Zurich) ist zu beziehen:

Kleine Erzählungen nnd Gedichte

für Schule und Haus.

XL. Das Büchlein wurde in Nr. 18 dieses Blattes beifällig rezen-
sirt und für die Elementarschulen warm empfohlen.

Kreissgttode Signau.

Versammlung, Samstag den 23. Juni 1877, in Langnau.
T r a k t a n d e n.

1. Der Projekt-Unterrichtsplan.
2. Unvorhergesehenes.

Zu zahlreichem Besuche ladet ein
Der V o r st a n d.

Einladung.
Da gegenwärtig eine neue Auflage von meinem

„Lehrbuch für den confelkonslosrn Religionsunterricht"
vorbereitet wird, so bitte ich alle die, welche das Büchlein geprüft, besonders

diejenigen, welche dasselbe benutzt haben, mir ihre Bemerkungen und Wünsche
bis Ende dieses Monats mitzutheilen. Ich werde dieselben gewissenhaft
berücksichtigen.

E. Martig, Pfarrer in Münchenbuchsee.

Definitive Lehrerwahtcn.

VIII. Jnspettoratskreis.
Bezirk Aarberg.

Lpsi, gem. Oberschule: Prisi, I., früher in Höchstetten.

Werdt, gem. Schule: Christen Fr., gew. Seminarist.
Jucher, II. K..: Fr. Schneider früher in Matztvyl.
Lobsigen, I. Kl.: Eberhard, G., früher in Berg.
Ziegelried, I. Kl.: Hänni, D., früher in Lobsigen.

Bittwyl, gem. Schule: Carrel, I. I., früher in Bußwyl b. M.
Dieterswyl, I. Kl.: Hofer, Gottfr., früher in Frienisberg.
Zimlisberg, gem. Schule: Kohli, Gottl., gew. Seminarist.

Bezirk BUren.
Oberwyl, II. Kl.: Jgfr. Beetschen, Hulda, gew. Seminaristin.
Scheunenberg, gem. Schule: Roder, Bend., gew. Seminarist.
Lengnau, I. Kl.: Zahler, I. R., früher in Koppigen.

IX. Jnspettoratskreis.
Nidau, III. Kl.: Hr. Probst, Joh., früher in Ziegelried.
Port, gem. Schnle: Hr. Howald, früher in Jpsach.

Worden, II. Kl.: Jgfr. Meier, gew. Seminaristin.

Gerlafingen, II. K!.: Jgfr. Rawpler, gew. Seminaristin.
Erlach, III. Kl.: Jgfr. Jutzeler, gew. Seminaristin.
Gampelen, I. Kl.: Hr. Sarbach, vom Seminar Bern.

Ins, III. Kl.: Hr. Stucki, vom Seminar Münchenbuchsee.

„ II. Kl.: Jgfr. Gehn, gew. Seminaristin.
Lüscherz, II. Kl.: Jgfr. Jent, gew. Seminaristin.
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